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§ 7 GKV 2011 Bewertung von
Stoffgemischen

 GKV 2011 - Grenzwerteverordnung 2011

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.01.2026

1. (1)Treten in der Luft am Arbeitsplatz nebeneinander oder nacheinander Gemische von Stoffen auf, für die ein

MAK-Wert als Tagesmittelwert festgelegt ist, und ist für das Stoffgemisch als solches kein MAK-Wert festgelegt,

muss unbeschadet der Verpflichtung zur Einhaltung der für die einzelnen Stoffe jeweils festgelegten MAK-Werte

der Bewertungsindex I für das Stoffgemisch kleiner oder gleich 1 sein.

2. (2)Der Bewertungsindex I für ein Stoffgemisch ist wie folgt zu berechnen:

1. 1.Es sind nur jene Stoffe zu berücksichtigen, deren Konzentration größer ist als 10% des für den jeweiligen

Stoff geltenden MAK-Wertes.

2. 2.Der Bewertungsindex I eines Stoffgemisches ist die Summe der Schadstoffindices Ii. Jeder Schadstoffindex

Ii ist der Quotient aus der für den jeweiligen Schadstoff i festgestellten Konzentration Ci in der Luft am

Arbeitsplatz und dem jeweiligen MAK-Wert (als Tagesmittelwert). Die Konzentrationen der einzelnen

Schadstoffe i (C1, C2 bis Cn) sind die für dieselbe Arbeitsschicht festgestellten

Durchschnittskonzentrationen.

3. (3)Sind in einem Stoffgemisch Kohlenwasserstoffe enthalten, ist der Tagesmittelwert für

Kohlenwasserstoffdämpfe in die Berechnung einzubeziehen.

4. (4)Sofern es im Einzelfall nach dem Stand der arbeitsmedizinischen oder toxikologischen Wissenschaft begründet

werden kann, kann von dem Bewertungsverfahren nach Abs. 2 abgewichen werden.

5. (5)Bei Kontrollmessungen kann anstatt der Erfassung aller Stoffe eines Stoffgemisches entsprechend Abs. 2 Z 1

eine auf Leitkomponenten reduzierte Erfassung vorgenommen werden, wenn die Konzentrationsverhältnisse der

Komponenten in der Luft untereinander gleich bleibend sind. Voraussetzung ist ausreichendes Vorwissen auf der

Grundlage von Arbeitsbereichsanalysen, das sich auf Messungen der Konzentration der Komponenten

gefährlicher Stoffe in der Luft am Arbeitsplatz stützt. Die Festlegung der Leitkomponenten hat unter Mitwirkung

aller im Betrieb für den Arbeitnehmerschutz verantwortlichen Stellen zu erfolgen. Kriterien für die Auswahl einer

oder mehrerer Leitkomponenten sind die Toxizität der bei der Arbeitsbereichsanalyse ermittelten Einzelstoffe,

ihre Konzentrationsanteile in der Luft sowie ihre analytische Erfassbarkeit. Der Grenzwert für den aus einer bzw.

mehreren Leitkomponenten ermittelten Bewertungsindex berechnet sich aus den Ergebnissen der bei der

Arbeitsbereichsanalyse gewonnenen Erkenntnisse entsprechend den Anteilen der Leitkomponenten des

Stoffgemisches in der Luft.
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